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Ziel und Zweck 

Die Verfahrensanweisung regelt den Umgang in Bezug auf Hygiene während der anhaltenden Bedrohung durch Covid19.

2. Geltungs- und Verantwortungsbereich

Die Verfahrensanweisung gilt für alle Mitarbeiter*innen im Suchthilfezentrum. 

Für die Einhaltung sind alle Mitarbeiter*innen selbst verantwortlich

3. Beschreibung

Diese Verfahrensanweisung soll als ergänzende und konkretisierende Formulierung zu den AHAL – Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften dienen. 

Mund Nasen Schutz (MNS)

Grundsätzlich ist überall im Suchthilfezentrum Maske zu tragen.

Die Maskenpflicht gilt auch, wenn mehr als eine Person im Raum ist.

Die gemeinsame Nutzung der Doppelbüros ist, so gut es geht, zeitlich einzuschränken. 

Ausgenommen davon sind:

Einzelnutzung von Büros – befindet man sich alleine in einem Büro, kann die Maske abgelegt werden.

Besprechungsräume – in dem Besprechungsräum kann die Maske abgelegt werden, wenn man seinen Platz eingenommen hat und die maximale Anzahl von Personen für die Raumgröße nicht überschritten ist. Das heißt interkollegialer Austausch, Supervision, Fortbildung, Teamsitzungen und gemeinsame Pausen sind weiterhin ohne Maske möglich in diesem Raum. 

Allen Mitarbeiter*innen stehen FFP2- Masken zur Verfügung. Diese soll nicht dazu dienen, dass man sich in gesundheitlich bedenkliche Situationen begeben sollte. 

Wenn man sich allerdings unsicher ist und es zu einer Entspannung in bestimmten Situationen beiträgt, können diese eingesetzt werden.

Luftreinigungsgeräte

Im SHZ sind drei Luftreinigungsgeräte, die vorrangig für die Gesprächssituationen mit externen Gästen eingesetzt werden sollten. 

Diese befinden sich in den beiden Büros der Suchberater*innen und dem Sitzungszimmer. Die Bedienung ist sehr einfach. Die Geräte müssen lediglich eingesteckt werden und an dem Drehregler an der Seite eingestellt werden. Die Geräte können durchgängig laufen und sind als zusätzlicher Baustein im Hygienekonzept zu verstehen. Sie entbinden nicht von den anderen Regelungen.
Sitzungszimmer

Das Sitzungszimmer kann als Raum für kollegialen Austausch, Teamsitzung und gemeinsame Pausen genutzt werden. Bis zu  vier Personen können diesen Raum  auch ohne Maske nutzen. Beratungsgespräche für mehr als eine*n Klient*in haben Vorrang und werden über  den Outlookkalender („Besprechungszimmer_SHZ“)gebucht 
Beratungsbüros 

In den Beratungsbüros kann eine Person beraten werden. Bei Terminen mit mehreren Personen ist das Sitzungszimmer zu nutzen um die Abstände einzuhalten.

Mobiles Arbeiten

Erlaubt der zugewiesene Aufgabenbereich die Möglichkeit des mobilen Arbeitens, kann hier in Absprache mit der Bereichsleitung eine Lösung erarbeitet werden und im Einzelfall bewilligt werden.

Fahrzeugnutzung

Nach Nutzung der Fahrzeuge und bei Bedarf müssen alle Flächen, die angefasst ?berührt wurden, desinfiziert und das Fahrzeug gelüftet werden.

Wurden Klient*innen transportiert sind zusätzlich diese Flächen zu desinfizieren.

Bei dem Klient*innentransport ist die Notwendigkeit der Fahrt zu prüfen. Alle Insassen haben im Fahrzeug mindestens einen MNS zu tragen und der maximal mögliche Abstand ist einzuhalten (bsp. Fahrersitz und Rückbank Beifahrerseite)

Personen aus mehreren Haushalten können nur im Bus transportiert werden.

Hausbesuche

Bei Hausbesuchen von Klient*innen ist von allen ein MNS zu tragen. Sollte es den Klient*innen auf Grund von Vorerkrankungen nicht möglich sein eine MNS zu tragen, haben die Mitarbeiter*innen die Möglichkeit eine FFP2 Maske für den gegenseitigen Schutz zu verwenden.


Ausnahmen hiervon sind lediglich zum Essen und Trinken möglich.

Klient*innengespräche an der frischen Luft (Balkon, Spaziergang) können bei ausreichendem Abstand ohne MNS geführt werden, soweit es die jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen zulassen. 

Hygienematerial

Allen Mitarbeiter*innen wird das entsprechende Material zur Verfügung gestellt.
Was passiert im Falle eines positiven Falls bei uns im Team, in unserem Haushalt oder bei unserer Klientel?

Sobald es einen diffusen Verdacht eines positiven Kontakts gibt, müssen folgende Schritte befolgt werden:

Sofortige Separierung von Kolleg*innen und Klient*innen.
Umgehende Meldung an die Bereichsleitung oder Hauptabteilungsleitung,
24 Stunden mobiles Arbeiten bis weitere Entscheidungen und Schritte getroffen und eingeleitet werden .
Im Falle von Symptomen, einem positiven Test oder einer entsprechende Ansage des Gesundheitsamts sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und sich in Quarantäne zu begeben.

Zuträglich zu einer erfolgreichen Kontaktnachverfolgung sind dabei die konsequente Dokumentation der persönlichen Kontakte und Bewusstmachen möglicher Übertragungsrisiken (direkter Kontakt ohne Maske, schlecht gelüftete Räume etc.)

Das weitere Vorgehen wird im Einzelfall entschieden.

Nachverfolgung

Um eine Nachverfolgung möglicher Kontakte zu gewährleisten sind die dienstlichen Termine in den Outlookkalender einzutragen. 

Zusätzlich werden alle Besucher*innen des SHZ aufgefordert ihre Daten und den besuchten Bereich bei Betreten anzugeben. Diese Daten werden vier Wochen aufbewahrt.

Mitarbeiter*innen von anderen Standorten tragen sich in einer entsprechenden Mitarbeiter*innenliste ein.

5. Mitgeltende Unterlagen

· Kontaktnachverfolgungsbogen

· VA KGS 07-01-04-01

6. Qualitätsaufzeichnung
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